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Zu obigem Bezug wird mitgeteilt, daß dem zur Stellungnahme übermittelten 

Entwurf einer Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Burgenland 

zur Errichtung eines Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel zugestimmt 

wird. 

Es darf jedoch im Hinblick auf das mittlerweile ebenfalls im Begutachtungsver

fahren befindliche Nationalparkgesetz vorgeschlagen werden, in der Reihenfol

ge der Nationalparkbereiche (Art. II) den Bereich Illmitz-Hölle an zweiter 

Stelle (dzt. 4.) anzuführen und die Ziffern entsprechend der neuen kartogra

phischen Darstellung durch Buchstaben zu ersetzen. 

Weiters ist im Entwurf des Nationalparkgesetzes eine Zonierung in Natur-, 

Bewahrungs- und Entwicklungszonen vorgesehen. Die in Anlage 1 enthaltene 

Gesamtübersicht ist daher nicht mehr aktuell. Außerdem wäre diese Änderung 

auch in der Anlage 3 zu berücksichtigen und hätte der erste Satz zu lauten 

wie folgt: 

"Der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel umfaßt die Natur-, die Bewah

rungs- und die Entwicklungszonen. Das Umfeld, dessen Ausdehnung das 
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restliche Gebiet des Landschaftsschutzgebietes Neusiedler See (d.i. dzt. das 

mit Verordnung der Bgld. Landesregierung vom 16. Juli 1980, LGBLNr. 

22/1980, als Natur- und Landschaftsschutzgebiet ausgewiesene Gebiet) in 

einem Ausmaß von 36.440 ha umfaßt, steht in enger Beziehung mit den Na

tur-, Bewahrungs- und Entwicklungszonen. " 

Die o.a. kartographische Darstellung ist in der Anlage angeschlossen und 

wäre diese der Vereinbarung als neue Anlage 1 anzuschließen. 

Für die Landesregierung: 

S t i x eh. 

F.d.R.d.A. 
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